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1. Vorbemerkung und Anlass zur Änderung des Flächennutzungsplanes 

1.1 Anlass zur Änderung des Flächennutzungsplanes 

Zur weiteren Entwicklung und Steuerung des großflächigen Einzelhandels hat die Stadt Treuen 2022 ein 

Einzelhandels- und Zentrenkonzept erarbeitet (Dr. Lademann & Partner 2022). Dieses wurde durch den 

Stadtrat der Stadt Treuen als sonstige städtebaulichen Planung beschlossen.  

Im Rahmen der Stärken- und Schwächenanalyse weist das Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt 

Treuen u. a. folgende Defizite aus: 

- „In vielen Sortimentsbereichen, auch im kurzfristigen Bedarf, konnten deutliche Angebots- und 

Zentralitätsdefizite identifiziert werden. Während dies in den Segmenten des mittel- und langfristi-

gen Bedarfs aufgrund der grundzentralen Versorgungsfunktion Treuens durchaus hinnehmbar ist, 

besteht im periodischen Bedarf noch wesentlicher Ausbaubedarf. Dies gilt insbesondere für das 

Lebensmittelvollsortiment, welches in Treuen derzeit noch überhaupt nicht vertreten ist. Hier fließt 

ein großer Teil der lokalen Nachfrage ab. Zudem besteht eine Angebotslücke im Drogeriesegment, 

wodurch die Nachfrageabflüsse zusätzlich verstärkt werden. 

- Die in Treuen ansässigen Lebensmittelbetriebe sind allesamt relativ klein dimensioniert und nur 

noch bedingt dazu in der Lage, die aktuellen Marktanforderungen adäquat zu erfüllen. Es fehlt der-

zeit an einem modernen und großzügig dimensionierten Lebensmittelmarkt. Hierüber lässt sich ein 

Anpassungsbedarf ableiten, auf welchen durch die angestrebte Erweiterung des Lidl-Marktes per-

spektivisch reagiert werden wird. Die Stadt Treuen wird künftig somit über ein leistungsfähiges Dis-

countformat verfügen.“ 

Die Bewertung der Nahversorgungssituation in Treuen kommt zum Ergebnis, dass mit einer Verkaufsfläche 

von ca. 570 m²/1.000 Einwohnern im Stadtgebiet von Treuen die bundesdeutsche Verkaufsflächendichte 

von 540 m²/1.000 Einwohner geringfügig überschritten wird. Unter Berücksichtigung des anzusetzenden 

Verflechtungsbereiches mit Neuensalz reduziert sich die anzusetzende Verkaufsflächendichte jedoch auf 

450 m²/1.000 Einwohner und liegt damit unter dem Bundesdurchschnitt.  

Hinsichtlich der qualitativen Nahversorgung weicht Treuen dagegen erheblich vom Bundesdurchschnitt ab. 

So beträgt der Anteil der Verkaufsfläche der Discounter gemessen an der Verkaufsfläche des klassischen 

Lebensmitteleinzelhandels im Bundesdurchschnitt 38 % der Verkaufsfläche, wohingegen dieser Anteil in 

Treuen 100 % ausmacht. Dies belegt die einseitige Ausrichtung des Lebensmitteleinzelhandels auf den 

Bereich der Discounter und ein bestehendes Defizit im Vollsortimentsbereich. Des Weiteren kam das Ein-

zelhandels- und Zentrenkonzept zum Ergebnis, dass Treuen seine diesbezügliche grundzentrale Versor-

gungsfunktion trotz des damals noch bestehenden Drogeriefachmarktes im Zentrum von Treuen aufgrund 

des Fehlens eines leistungsfähigen Drogeriefachmarktes nicht erfüllen kann. Dieses Defizit wurde durch 

den Marktaustritt des bisherigen Drogeriemarktes weiter verschärft, da nur noch das eingeschränkte Dro-

gerieangebot der Discounter in Treuen zur Verfügung steht.  

Diese bestehenden Defizite v. a. im Bereich des Lebensmittel- und Drogeriesortimentes und -angebotes 

führen zu einem Kaufkraftabfluss in die umliegenden Städte mit einem umfassenden Angebot. Sie belegen 

zudem die unzureichende Nahversorgungsfunktion des Grundzentrums Treuen (= markante Zentralitätsde-

fizite). Ausgehend von diesen bestehenden Defiziten vor allem hinsichtlich einer ausreichenden und umfas-

senden Versorgung der Bevölkerung von Treuen und seines Grundversorgungsbereiches, sollen im Rah-

men der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen zur 

weiteren Entwicklung der Stadt hinsichtlich des großflächigen Einzelhandels geschaffen werden (§ 1 Abs. 

3 BauGB) und damit dem Kaufkraftabfluss entgegengewirkt werden.  
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Hierbei hat sich die Stadt Treuen aus den nachfolgenden Gründen entschieden, sowohl die Ansiedlung 

eines Lebensmittel- sowie eines Drogeriemarktes als auch deren Konzentration zusammen mit einer LIDL-

Verlagerung an einem Standort (Agglomeration) zu unterstützen:  

- Die Ansiedlung eines Lebensmittelsupermarktes wird vor allem unterstützt, um dem erheblichen 

Kaufkraftabfluss zu begegnen. Aufgrund des begrenzten Angebotes bei den Discountern ist bei 

einzelnen Artikeln ein Ausweichen auf anderer Standorte mit einem erweiterten Angebot unum-

gänglich (z. B. Babynahrung). Damit verbunden ist häufig ein weiterer Kaufkraftabfluss in anderen 

Segmenten. Ein erweitertes Angebot in Treuen im Nahversorgungsbereich kann auch zu einer Re-

duzierung des Kaufkraftabflusses in anderen Segmenten führen.  

- Mit dem Marktaustritt des bisherigen Drogeriemarktes besteht auch in diesem Segment in Treuen 

ein Angebotsdefizit, das in der Angebotsbreite weder von den Discountern noch vom angestrebten 

Lebensmittelsupermarkt gedeckt werden kann. Ausgehend von der gegenwärtigen Entwicklung ist 

die Ansiedlung eines neuen Drogeriemarktes nur in Kombination mit einem Lebensmittelsupermarkt 

oder einem anderen größeren Markt realistisch. Isoliert stehende Drogeriemärkte sind dagegen 

weitgehend nicht mehr marktfähig.  

- Die Erweiterung des Angebotes in Treuen ist auch vor dem Hintergrund der demographischen Ent-

wicklung von Bedeutung. Gerade den älteren Bürgern fehlt es häufig aufgrund der eingeschränkten 

Mobilität an der Möglichkeit, in anderen Orten die Artikel zu erwerben, die in Treuen nicht verfügbar 

sind. Mit einem erweiterten Angebot in Treuen wird diesem Umstand Rechnung getragen, zumal 

der vorgesehene Standort sowohl fußläufig als auch mit dem ÖPNV erreichbar ist.  

- Eine Verlagerung des LIDL-Marktes an den geplanten Standort an der Perlaser Straße wird seitens 

der Stadt unterstützt, da im Umfeld des bestehenden Standortes an der Oststraße aufgrund fehlen-

der LKW-Stellplätze städtebauliche Missstände entstanden sind, die durch eine Verlagerung und 

damit Freilenkung der LIDL-Fläche behoben werden könnten. Am bestehenden LIDL-Standort 

könnten ergänzende LKW-Stellplätze für die Firma Vowalon Beschichtung GmbH geschaffen wer-

den, so dass die unzureichende Parkplatzsituation behoben werden könnte. In Folge der sehr be-

engten Verhältnisse bestehen sowohl innerhalb des Firmengeländes als auch angrenzend keine 

alternativen Möglichkeiten für LKW-Stellplätze. Aufgrund eines weiteren Discounters in einer Ent-

fernung von 30 m südwestlich des LIDL-Standortes führt eine Verlagerung auch nicht zu einer Be-

einträchtigung der Nahversorgung im Umfeld des bestehenden LIDL-Marktes. 

- Zudem führt eine Konzentration mehrerer Einzelhandelsbetriebe zu Synergieeffekten, wie z. B. ei-

nem reduzierten Flächenbedarf für die Erschließungsanlagen (Zufahrt, Anlieferverkehr etc.), für 

Parkplätze und ergänzende Erschießungsanlagen. Zudem kann damit das Verkehrsaufkommen 

innerhalb der Stadt reduziert werden. Von Vorteil ist zudem, dass eine Flächenverfügbarkeit gege-

ben ist.  

Ausgehend von den o. g. Gründen strebt die Stadt Treuen die Entwicklung eines Sondergebietes Einzel-

handel an der Perlaser Straße an, das sowohl Platz für einen Lebensmittelsupermarkt als auch für einen 

Drogeriefachmarkt und die LIDL-Verlagerung bietet.  

Die Stadt Treuen verfügt über einen rechtskräftigen Flächennutzungsplan (FNP) vom 20.10.1998. Als Fort-

schreibung des Flächennutzungsplanes Treuen wurde bereits im Jahr 2004 der Entwurf eines gemeinsa-

men Flächennutzungsplanes für die Kommunen der Verwaltungsgemeinschaft Treuen-Neuensalz vorge-

legt. Da dieses Verfahren jedoch nicht zum Abschluss gebracht wurde, ist weiterhin der Flächennutzungs-

plan aus dem Jahr 1998 der vorliegenden Planänderung zu Grunde zu legen.  
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Entsprechend der o. g. Aufgabe sollen mit dieser Planänderung die bauplanungsrechtlichen Voraussetzun-

gen für ein Sondergebiet „großflächiger Einzelhandel“ an der Perlaser Straße geschaffen werden. Hierzu 

ist eine partielle Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Treuen für den Bereich des in Aufstellung 

befindlichen Bebauungsplanes Sondergebiet “Einzelhandel An der Perlaser Straße“ vorgesehen.  

1.2 Lage und Beschreibung der Änderungsflächen 

Die Änderungsfläche befindet sich im Nordosten der Stadt Treuen im Vogtlandkreis. Sie liegt unmittelbar 

nordwestlich der Perlaser Straße und wird im Norden und Südosten von den Staatsstraßen 299 bzw. 298 

begrenzt. Im Nordwesten schließen sich Landwirtschaftsflächen und im Südwesten der Siedlungsbereich 

von Treuen an. Die Flächen des Änderungsbereiches werden vollständig landwirtschaftlich genutzt.  

 

Abbildung 1: Lage des Plangebietes (Quelle: Google Earth, abgerufen am 1. Juni 2023)  

1.3 Wahl des Planverfahrens 

Die Flächennutzungsplanänderung wird nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. S. 3634) zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes 

vom 28. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 221) geführt. Da mit der Planänderung in die Grundkonzeption des 

Flächennutzungsplanes eingegriffen wird und mit der Änderung zudem die Voraussetzungen für ein UVP-

pflichtiges Vorhaben (Anlage 1 Nr. 18.6 UVPG) vorbereitet werden soll, erfolgt die Planänderung im Regel-

verfahren, d. h., dass ergänzend zur Planzeichnung mit der Begründung ein Umweltbericht zu erstellen ist, 

der die Auswirkungen der Planung auf Natur und Landschaft erfasst und bewertet. Im Regelverfahren sind 

zudem die Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 und 2 BauGB) und die Behörden, die Nachbargemeinden und die 

sonstigen Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 und 2 BauGB) zu beteiligen. Die Verfahrensführung erfolgt 

durch die Stadt Treuen.  

Für die anstehende partielle Änderung des Flächennutzungsplanes ist eine gesamtplanerische Bewertung 

potenzieller Standorte für den großflächigen Einzelhandel erforderlich und sinnvoll, um eine diesbezüglich 
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geordnete städtebauliche Entwicklung zu gewährleisten. Die entsprechende Standortkonzeption ist als An-

lage der Begründung beigefügt und bildet die Grundlage der vorliegenden Planänderung. 

1.4 Übergeordnete und informelle Planungen sowie rechtliche Festsetzungen 

Vorgaben der Regional- und Landesplanung 

Landesentwicklungsplan 2013 

Handelsentwicklung: Der Landesentwicklungsplan Sachsen enthält für den gesamten Freistaat im Kapitel 

2.3.2 Vorgaben zur Entwicklung des Handels, für die eine Anpassungspflicht besteht. Hierzu wurde vorlau-

fend das o. g. Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Stadt Treuen erstellt (Dr. Lademann & Partner 

2022, s. Anlage).  

Im Rahmen der weiteren Entwicklung gilt es dabei, die nachfolgenden Ziele zu beachten: 

Konzentrationsgebot (Z 2.3.2.1 u. Z 2.3.2.2): Gemäß diesen Zielen ist die Ansiedlung, Erweiterung oder 

wesentliche Änderung u. a. von großflächigen Einzelhandelsbetrieben nur in Ober- und Mittelzenten 

zulässig. In Grundzentren ist die entsprechende Ansiedlung, Erweiterung oder wesentliche Änderung 

nur zulässig, sofern es sich um die Sicherung der verbrauchernahen Versorgung mit Gütern des 

kurzfristigen Bedarfs handelt. 

 Entsprechend den Ergebnissen des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes kann die Stadt Treuen, 

die gem. Ziel 1.2.1 Regionalplan Südwestsachsen als Grundzentrum eingestuft wird, auch in der 

verbrauchernahen Versorgung mit Gütern des kurzfristigen Bedarfs gegenwärtig ihrer Grundversor-

gungsfunktion nicht vollumfänglich nachkommen. Mit der vorliegenden Planänderung sollen die Vo-

raussetzungen im Grundzentrum Treuen geschaffen werde, dieser Grundversorgungsaufgabe durch 

die Bereitstellung weiterer Bauflächen für den großflächigen Einzelhandel mit einem nahversorgungs-

relevanten Sortiment nachzukommen. Ausgehend von den o. g. Zielen sowie dem Einzelhandels- 

und Zentrenkonzept wird der Zulässigkeitsrahmen für das Sondergebiet bereits auf der Stufe der 

vorbereitenden Bauleitplanung explizit auf das nahversorgungsrelevante Sortiment ausgerichtet.  

Integrationsgebot (Z 2.3.2.3): Dieses Ziel gibt vor, dass die Ansiedlung, Erweiterung oder wesentliche Än-

derung von großflächigen Einzelhandelsbetrieben mit überwiegend innenstadtrelevanten Sortimen-

ten bzw. mit einer Verkaufsfläche von über 800 m² entsprechender Sortimente nur in städtebaulich 

integrierter Lage bzw. in den festgelegten zentralen Versorgungsbereichen erfolgen darf. 

Der Standort an der Perlaser Straße befindet sich nicht im zentralen Versorgungsbereich von Treuen 

und ist dabei aufgrund der Stadtrandlage auch nicht in integrierter Lage. Die Stadt Treuen hat hierzu 

in Verbindung mit der Änderung des Flächennutzungsplanes eine Standortprüfung mit dem Ergebnis 

durchgeführt, dass in den gemäß dem Ziel geforderten Lagen vor allem auf Grund der kleinteiligen 

Struktur des Siedlungsbereiches und des Ortskernes von Treuen keine Flächen vorhandenen sind, 

die ausreichend dimensioniert sind, um den hier bestehenden Flächenanforderungen für die Ver-

kaufs- und Parkplatzflächen gerecht zu werden. Die Standortprüfung wurde dabei bewusst aus-

schließlich auf den Flächenbedarf eines Lebensmittelsupermarktes abgestellt. Es liegt demnach eine 

einzelfallbezogene und begründete Abweichung vom Integrationsgebot vor.  

Kongruenzgebot (Z 2.3.2.4): Gemäß diesem Ziel darf die Ansiedlung, Erweiterung oder wesentliche Ände-

rung u. a. von großflächigen Einzelhandelsbetrieben nicht dazu führen, dass der Verflechtungsbe-

reich des Zentralen Ortes (hier: Treuen und Neuensalz) wesentlich überschritten wird. 

Im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung und der hier plangegenständigen Planänderung wer-

den die Grundzüge der weiteren Entwicklung des Einzelhandels an der Perlaser Straße definiert 

(großflächiger Einzelhandel für das nahversorgungsrelevante Sortiment). Hierzu wurde im vorliegen-
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den Einzelhandels- und Zentrenkonzept ein Defizit für den Grundversorgungsbereich Treuen ermit-

telt, was durch den Marktaustritt des bisherigen Drogeriemarktes am Markt noch verstärkt wird. Im 

Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung wurde durch eine Verträglichkeitsuntersuchung nachge-

wiesen, dass das festgesetzte Sortiment auch den Anforderungen des Zieles 2.3.4.2 des Landesent-

wicklungsplanes Sachsens entspricht.  

Die in Verbindung mit dem in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan Sondergebiet “Einzelhandel 

An der Perlaser Straße“ erstellte Verträglichkeitsuntersuchung kommt zum Ergebnis, dass im Seg-

ment Nahrung und Genussmittel/Tiernahrung über 70 % des Umsatzes aus dem raumordnerisch 

definierten Nahbereich des Grundzentrums Treuen generiert werden kann. Der o. g. Umsatzanteil 

aus dem Nahbereich kann im Segment Gesundheits- und Pflegemittel (Drogeriemarkt) nur bei einer 

Verkaufsflächenbegrenzung auf >701 m Verkaufsfläche sichergestellt werden, so dass bei einer ent-

sprechenden Begrenzung das Kongruenzgebot eingehalten wird.  

Beeinträchtigungsverbot (Z 2.3.2.6): Entsprechend dieser Zielvorgabe darf die Ansiedlung, Erweiterung o-

der wesentliche Änderung von großflächigen Einzelhandelseinrichtungen weder das städtebauliche 

Gefüge, die Funktionsfähigkeit des zentralörtlichen Versorgungszentrums oder die verbrauchernahe 

Versorgung von Treuen als Zentralem Ort noch der benachbarten Zentralen Orte (wie z. B. Lengen-

feld, Plauen oder Rodewisch) substanziell beeinträchtigen.  

„Angesichts des Mangels an marktgängigen Flächenpotenzialen bildet der Ortskern vor allem den 

Schwerpunkt für den kleinteiligen Einzelhandel und weist ein multifunktionales Standortprofil auf, zu 

dem neben dem Einzelhandel auch ergänzende Nutzungen, wie z. B. Gastronomie, Dienstleistungen 

oder öffentliche Einrichtungen zählen“ (Einzelhandels- und Zentrenkonzept 2022). Von den vorhan-

denen Lebensmitteldiscountern liegt keiner im zentralen Versorgungsbereich von Treuen. Ausge-

hend von dieser vorhandenen Handelsstruktur sowie der räumlichen Einordnung der Märkte führt das 

Vorhaben nicht zu einer Beeinträchtigung des zentralen Versorgungsbereiches von Treuen im Be-

reich der Lebensmittelversorgung. Ebenso ist die Umsetzung des Vorhabens mit keiner Beeinträch-

tigung des Zentralen Versorgungsbereiches hinsichtlich des Sortiments Gesundheits- und Pflegear-

tikel verbunden, da sich der bisher vorhandene Drogeriefachmarkt vom Markt zurückgezogen hat.  

In der zu dem im Parallelverfahren aufzustellenden Bebauungsplan erstellten Verträglichkeitsprüfung 

kommt der Gutachter (Dr. Lademann & Partner 2023, s. Anlage zum Bebauungsplan) zu folgendem 

zusammenfassenden Ergebnis hinsichtlich des Beeinträchtigungsverbotes: „Dr. Lademann & Partner 

gehen weder für das Segment Nahrungs- und Genussmittel/Tiernahrung noch das Segment Gesund-

heits- und Pflegeartikel davon aus, dass die absatzwirtschaftlichen Auswirkungen des Vorhabens zu 

einer Beeinträchtigung der zentralen Versorgungsbereiche oder der verbrauchernahen Versorgung 

im Untersuchungsraum führen werden. Das Vorhaben wird damit dem Beeinträchtigungsverbot ge-

recht.“  

Siedlungsentwicklung: Neben den Vorgaben des Landesentwicklungsplans zur Entwicklung des Handels 

sind vorliegend auch diejenigen zur Siedlungsentwicklung zu beachten. Grundlage für die kommunale Be-

wertung dieser Planungsvorhaben im Rahmen der vorliegenden Planänderung ist die erstellte gemeindliche 

Standortalternativenprüfung für großflächige Einzelhandelsbetriebe (Anlage 1).   

Reduzierung des Flächenverbrauchs (G 2.2.1.1): Gemäß diesem Grundsatz soll die Neuinanspruchnahme 

von Freiflächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke vermindert werden. Bei der Neuinanspruch-

nahme von Flächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke soll bei Kompensationsmaßnahmen vorran-

gig auf eine Entsiegelung hingewirkt werden.  

Vorrang der Innenentwicklung (Z 2.2.1.4): Dieses Ziel gibt vor, dass die Festsetzung neuer Baugebiete 

außerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles nur in Ausnahmefällen dann zulässig ist, wenn 
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in dem im Zusammenhang bebauten Ortsteil nicht ausreichend Flächen in geeigneter Form zur Ver-

fügung stehen. Solche Baugebiete sollen dann in städtebaulicher Anbindung an den vorhandenen 

Siedlungsbereich festgelegt werden. 

Vermeidung der Landschaftszersiedlung (Z 2.2.1.9): Eine Zersiedlung der Landschaft ist zu vermeiden. 

Ausgehend vom Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Treuen muss und will die Stadt Treuen 

zur Sicherstellung ihrer zentralörtlichen Versorgungsfunktion die Voraussetzungen für einen Lebens-

mittelvollsortimenter und einen Drogeriemarkt schaffen. Obgleich eine Konzentration mehrerer Ein-

zelhandelseinrichtungen an einem Standort sowohl für die Bevölkerung als auch die Handelsbetriebe 

von Vorteil ist, kann dieses nicht bei der Bewertung der o. g. Ziele beachtet werden. Unberücksichtigt 

bleibt hier auch die Möglichkeit, die Verkaufsfläche auf mehreren Etagen einzuordnen, da es sich 

hier um keine marktfähige Option handelt. Andererseits ist für einen Lebensmittelsupermarkt (Voll-

sortimenter eine Mindestgröße der Verkaufsfläche, für die ergänzenden Betriebsflächen sowie die 

notwendigen Parkplätze und Fahrflächen erforderlich.  

Unter Berücksichtigung der o. g. Aspekte hat die Stadt Treuen eine Standortalternativenprüfung er-

arbeitet. Diese beschränkt sich auf das Gebiet der Kernstadt von Treuen, da es weder planerisch 

noch ökonomisch ist, einen großflächigen Einzelhandelsbetrieb in einem der anderen Ortsteile von 

Treuen vorzusehen. Die Standortalternativenprüfung kommt bereits bei einer alleinigen Betrachtung 

der Ansiedlung eines Lebensmittelsupermarktes zum Ergebnis, dass im Stadtgebiet aufgrund der 

kleinteiligen Flurstückzuschnitte, der fehlenden freien Flächen im erforderlichen Umfang bzw. ander-

weitiger Planungsabsichten v. a. in rechtskräftigen Bebauungsplänen keine geeigneten Flächen für 

eine großflächigen Einzelhandelsbetreib zur Verfügung stehen. Der nunmehr vorgesehene Standort 

nimmt Flächen im Anschluss an den im Zusammenhang bebauten Ortsteil ein und schließt dabei an 

den vorhandenen Siedlungsbereich von Treuen an (Z 2.2.1.4). 

Regionalplan Südwestsachsen, Erste Gesamtfortschreibung (RP SWS 2008) 

 

Abbildung 2:  Auszug aus der Raumnutzungskarte der 1. Gesamtfortschreibung des Regionalplanes Süd-

westsachsen 2008 mit Kennzeichnung der Lage des Plangebietes (blau gestrichelte Linie) 

Gemäß Ziel (Z) 1.2.1 der ersten Gesamtfortschreibung des Regionalplanes Südwestsachsen (geänderter 

Genehmigungsbescheid des Sächsischen Staatsministeriums des Inneren vom 17.07.2008) wird Treuen 
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als Grundzentrum ausgewiesen. Grundzentren sind gem. Z 1.2.2 „als überörtliche bzw. lokale Versorgungs-

, Betreuungs-, Wirtschafts- und Dienstleistungszentren zu stärken und so zu entwickeln, dass sie die Grund-

versorgung für die Bevölkerung ihres Nahbereiches sicherstellen und Standortvoraussetzungen (infrastruk-

turell, flächenmäßig) für ein differenziertes Angebot an Arbeitsplätzen bieten und bedarfsgerecht ausbauen 

können.“  

Dabei umfasst der Versorgungsbereich des Grundzentrums Treuen das ca. 43,29 km² große Gebiet der 

Stadt mit seinen ca. 7.780 Einwohnern sowie die Ortslage Neuensalz. Hinzuzurechnen ist noch der Bedarf 

aus den Gewerbestandorten in Treuen. Hierbei sind auch die regionalen Versorgungsstandorte des Regio-

nalplanes (Z 1.4.1 Treuen: Goldene Höhe TG IV und TG III) bei einer zukünftigen bedarfsgerechten Ent-

wicklung des Versorgungsauftrages zu berücksichtigen. 

Hinsichtlich der weiteren Entwicklung sind zudem die regionalen Entwicklungs- und Verbindungsachsen im 

Rahmen der Siedlungsentwicklung zu beachten (Z 1.5.2 RP SWS 2008). Dabei ist Treuen Teil der Regio-

nalen Entwicklungs- und Verbindungsachse Auerbach/Vogtl. – Treuen – A 72 / Sachsenmagistrale – Rei-

chenbach / Plauen. Diese Achsen sollen unter anderem für die Konzentration der Siedlungstätigkeit zur 

Verfügung stehen (Begriffsdefinition zu Kap. 1.5 des RP SWS 2008). 

Für das Gebiet der vorliegenden Änderung des Flächennutzungsplanes Treuen im Nordosten des Stadtge-

bietes von Treuen werden in der Raumnutzungskarte (s. Abb. 2) keine flächigen Darstellungen und Vorga-

ben zur Nutzung gemacht. Es umfasst weder Bereiche von Vorrang- noch von Vorbehaltsgebieten.  

Regionalplan Region Chemnitz (Aufstellungsverfahren) 

Gegenwärtig erfolgt die Aufstellung des Regionalplanes Region Chemnitz. Die Verbandsversammlung hat 

in ihrer 32. Sitzung am 20.06.2023 den Satzungsbeschluss für den Regionalplan gefasst und am 29.08.2023 

den Genehmigungsantrag gestellt. Damit handelt es sich bei den Regelungen des Regionalplanes Region 

Chemnitz um in Aufstellung befindliche Ziele. Die für das vorliegende Änderungsverfahren vorrangig rele-

vanten Vorgaben des Regionalplanes beziehen sich auf die zentralörtliche Einordnung von Treuen, den 

Vorgaben zur Siedlungsentwicklung sowie zum Handel.  

Zentralörtliche Einordnung: Treuen wird auch weiterhin als Grundzentrum eingeordnet (Z 1.2.1.1). Bei 

Treuen handelt es sich dabei um einen verdichteten Bereich im ländlichen Raum, der sich gem. Lan-

desentwicklungsplan Sachsen 2013) auf überregional und regional bedeutsamen Verbindungs- und 

Entwicklungsachsen befindet. Der Verflechtungsbereich von Treuen setzt sich aus den 12 Gemeinde-

teilen der Stadt Treuen sowie den 7 Ortsteilen der Gemeinde Neuensalz mit zusammen 9.773 Einwoh-

ner im Nahbereich zusammen. 

  Mit der Festlegung als Grundzentrum wird auch weiterhin die Vorgabe des Z 2.3.2.2 LEP erfüllt, 

wonach die Ansiedlung, Erweiterung oder wesentliche Änderung von großflächigen Einzelhandelsein-

richtungen zur Sicherung der verbrauchernahen Versorgung auch in Grundzentren zulässig ist.  

Als Versorgungs- und Siedlungskern des Grundzentrums Treuen wird gem. Z 1.2.2.1 der im Zusam-

menhang bebaute Siedlungsbereich von Treuen bestimmt.  

 Der Änderungsbereich des Flächennutzungsplanes bindet direkt an den vorhandenen Siedlungsbe-

reich von Treuen an. 

Besondere Gemeindefunktion: Treuen wird zudem als Gemeinde mit der besonderen Gemeindefunktion 

Gewerbe festgelegt (Z 1.2.3.1). Dabei weist Treuen gem. Regionalplan Region Chemnitz eine Arbeits-

platzdichte von 565 auf, d. h., dass je 1.000 Einwohner 565 Personen sozialversicherungspflichtig be-

schäftigt sind (Begründung zum Ziel 1.2.3.1).  
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  Ausgehend von der besonderen Gemeindefunktion als Gewerbestandort übernimmt Treuen damit 

auch für die Einpendler eine Versorgungsfunktion, die auch über den eigentlichen Nahversorgungsbe-

reich von Treuen und Neuensalz hinausgeht. 

Siedlungsentwicklung: Die Ziele und Grundsätze der Siedlungsentwicklung umfassen zahlreiche Vorgaben 

mit unterschiedlicher Intention. Im Grundsatz 1.1.2 wird vorgegeben, dass im Rahmen der Siedlungs-

entwicklung die Funktionen Wohnen – Arbeiten – Versorgen – Erholen einander so zuzuordnen sind, 

dass kurze Wege erhalten bleiben bzw. entstehen, räumlich bedingter Verkehrsaufwand reduziert, der 

weiteren Zersiedlung der Landschaft entgegengewirkt wird und Nutzungskonflikte vermieden werden.  

  Die Ansiedlung eines Lebensmittelvollsortimenters führt zu einer Reduzierung des Kaufkraftabflus-

ses und damit zu einer Minimierung des kaufbedingten Verkehrs, da die Nachfrage in weiteren Berei-

chen der Nahversorgung in Treuen gedeckt werden kann. Andererseits bedingt die Standortwahl eine 

weitere Ausdehnung der Siedlungsfläche in den Außenbereich, was andererseits zu einer Minimierung 

von Nutzungskonflikten (Lärmbelastungen durch Verkehr und Einzelhandelsunternehmen) beiträgt.  

Handel: Hinsichtlich der Entwicklung des Handels wird auf die Ziele- und Zulassungsvoraussetzungen ent-

sprechend den Vorgaben des LEP Sachsen 2013 (Kapitel 2.3.2) abgestellt. Insgesamt erfolgt im 

Grundsatz 1.6.1 die Vorgabe, dass in der Region auf eine ausreichende, bedarfsgerechte Nahversor-

gung unter Beachtung der demographischen Entwicklung hinzuwirken ist. Dazu sollen die Betriebsty-

penvielfalt der Warenanbieter sowie auch neue Versorgungsmodelle umgesetzt werden.  

 Mit der ergänzenden Ansiedlung eines Lebensmittelsupermarktes (Vollsortimenter) und eines Dro-

geriemarktes wird eine bedarfsgerechte Versorgung unterstützt. Damit wird auch dem sich aus der 

demographischen Entwicklung entstehenden erhöhten Bedarf an ortsansässigen Einzelhandelsbetrie-

ben entsprochen. Dass diesbezüglich ein Nachholbedarf besteht, zeigt sich in dem relativ hohen Kauf-

kraftabfluss auch im nahversorgungsrelevanten Sortiment in Folge der einseitigen Ausrichtung auf Le-

bensmitteldiscounter und eines fehlenden Drogeriemarktes. 

 

Abbildung 3:  Auszug aus der Festlegungskarte zur Raumnutzung (Satzungsentwurf des Regionalplanes Region 

Chemnitz 2023) mit Kennzeichnung der Lage des Plangebietes (rote Linie) 

Für das Gebiet der vorliegenden Änderung des Flächennutzungsplanes Treuen im Nordosten des Stadtge-

bietes von Treuen werden in der Festlegungskarte zur Raumnutzung keine flächigen Darstellungen und 
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Vorgaben zur Nutzung gemacht. Es umfasst weder Bereiche von Vorrang- noch von Vorbehaltsgebieten. 

Die angrenzenden Siedlungsbereiche wurden nachrichtlich übernommen.  

Die Landesdirektion Sachsen hat mit Schreiben vom 28. November 2024 mitgeteilt, dass der vorliegenden 

Planung keine Erfordernisse der Raumordnung entgegengehalten werden. 

Rechtliche Festsetzungen 

Im Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung befinden sich keine geschützten Flächen oder Ob-

jekte nach folgenden Gesetzen: 

 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) / Sächsisches Naturschutzgesetz (SächsNatSchG) 

 Wasserhaushaltsgesetzt (WHG) / Sächsisches Wassergesetz (SächsWG) 

 Sächsisches Denkmalschutzgesetz (SächsDSchG) 

 Sächsisches Waldgesetz (SächsWaldG) 

 Durch das Änderungsverfahren erfolgen keine Beeinträchtigungen von Schutzgebieten oder -objekten 

nach den o. g. Fachgesetzen  

 Bundesberggesetz (BBergG) 

Gemäß Stellungnahmen des Sächsischen Oberbergamtes vom 3.7.2023 und vom 20.12.2023 

zur Änderung des Flächennutzungsplanes liegt der Änderungsbereich des Flächennutzungs-

planes innerhalb des Erlaubnisfeldes „Erzgebirge“ zur Aufsuchung von Erzen der Beak Con-

sultants GmbH (Feldnummer: 1680). Das Bergamt hat mit o. g. Stellungnahmen bestätigt, dass 

diesbezüglich keinen Auswirkungen auf einen möglichen Einzelhandelsbetrieb zu erwarten 

sind.  

1.5 Kartengrundlage 

Als Kartengrundlage des rechtskräftigen Flächennutzungsplanes der Stadt Treuen wurde die Topografische 

Karte im Maßstab 1 : 5.000 (TK 10) verwendet. Daher wurde bei diesem Änderungsverfahren ebenfalls die 

TK 10 des Änderungsbereiches zu Grunde gelegt.  

Unabhängig von der Kartengrundlage erfolgt im Flächennutzungsplan die Darstellung der geplanten Nut-

zung nur in den Grundzügen. D. h., dass die Kommunen in der verbindlichen Bauleitplanung konkretisie-

rende Festsetzungen auch hinsichtlich des Geltungsbereiches treffen können.  

 

2 Änderung des Flächennutzungsplanes „Treuen“ mit dem Änderungs-
bereich Sondergebiet “Einzelhandel An der Perlaser Straße“ 

Ausgehend von der Planungsabsicht der Stadt Treuen erfolgt die hier plangegenständige Änderung des 

Flächennutzungsplans für Flächen im Anschluss an den vorhandenen Siedlungsbereich im Nordosten der 

Stadt Treuen westlich der Perlaser Straße. Dabei umfasst der Änderungsbereich eine Fläche von ca. 

3,21 ha. Die zu ändernde Flächen grenzt unmittelbar westlich an die Perlaser Straße. Sie wird gegenwärtig 

landwirtschaftlich als Acker genutzt. Im Nordosten des Änderungsbereiches quert ein verrohrter Bachlauf 

die Fläche. Angrenzend an den Änderungsbereich verlaufen nordöstlich und östlich/südlich die Staatsstra-

ßen S 299 und S 298. Südwestich schließt sich der Siedlungsbereich von Treuen, u. a. mit einem Einzel-

handelsobjekt (Norma-Markt) an. Die nördlich anschließenden Bereiche werden als private Gärten bzw. in 

weiten Bereichen ebenfalls landwirtschaftlich genutzt.  

Im Folgenden werden die Änderungen für diesen Änderungsbereich beschrieben und begründet. 
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2.1 Änderungsbereich: bisherige Darstellung im Flächennutzungsplan der Stadt Treuen 
(1998)  

Die Fläche des Änderungsbereiches wird im rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Stadt Treuen wie 

folgt dargestellt (s. Abb. 3):  

- Im Nordosten als Fläche für die Landwirtschaft (§ 5 Abs. 2 Nr. 9a BauGB) 

- Südwestlich anschließend als Grünfläche (§ 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB) mit der Zweckbestimmung 

Dauerkleingärten 

- Im Südwesten im geringen Umfang als Wohnbaufläche (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB) 

- Im Osten quert eine Verkehrsfläche (Staatstraße 298) den Änderungsbereich.  

 

Abbildung 4:  Auszug aus dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan Treuen mit Kennzeichnung des Änderungsbe-

reiches 

Die im Flächennutzungsplan den Änderungsbereich durchziehende Verkehrsfläche der S 298 wurde in Ver-

bindung mit dem Neubau der Umgehungsstraße Treuen (S 299) verlegt und befindet sich nicht mehr im 

Änderungsbereich. Gemäß vorliegendem Flächennutzungsplan ragt im Nordosten zudem eine Trinkwas-

serschutzzone in das Plangebiet. Diese Trinkwasserschutzzone wurde zwischenzeitig aufgehoben. 

2.2 Änderungsbereich: geplante Darstellung 

Der Änderungsbereich ist als Standort für großflächigen Einzelhandel vorgesehen, so dass eine Darstellung 

als Sondergebiet mit der Zweckbestimmung großflächiger Einzelhandel erfolgt. Hierbei ist ausgehend vom 

Einzelhandels- und Zentrenkonzept (Anlage 2) eine ergänzende Konkretisierung auf das nahversorgungs-

relevante Sortiment gem. Treuener Liste erforderlich. Demnach umfasst das nahversorgungsrelevante Sor-

timent folgende Artikel/Gruppen: Lebensmittel; Getränke; Drogerie-, Parfümerie-, Kosmetikartikel; Zeitun-

gen und Zeitschriften, pharmazeutischer Bedarf; Schnittblumen und Tiernahrung. Dieses Sortiment ent-
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spricht den in der Begründung zum G 1.6.1 des Regionalplanes Chemnitz definierten Branchen der Nah-

versorgung. Zudem wird der nordöstliche Teil des Änderungsbereiches als Fläche für die Landwirtschaft 

gem. § 5 Abs. 2 Nr. 9a BauGB mit einer teilweise ergänzenden Darstellung für Maßnahmen zum Schutz, 

zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gem. § 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB dargestellt. 

Ziel dieser Darstellung ist die räumliche Einordnung der mit der Planung verbundenen und erforderlichen 

naturschutzrechtlichen Kompensationsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft.  

 

Abbildung 5: Auszug aus dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan Treuen mit den geänderten Darstellungen im 

gekennzeichneten Änderungsbereich 

Begründung zur geplanten Änderung:  

Mit der Planänderung beabsichtigt die Stadt Treuen aufgrund des im Einzelhandels- und Zentrenkonzept 

ermittelten Bedarfs an Einzelhandelsunternehmen die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die An-

siedlung eines weiteren Lebensmittelmarktes mit einem umfassenden Sortiment (Vollsortimenter) mit einem 

ergänzenden Drogeriemarktes zu schaffen. Ausgehend von einer erstellten Standortalternativenprüfung (s. 

Anlage 1) sowie den ergänzenden Angaben zur Begründung der Planänderung gem. Kap. 1.1 der vorlie-

genden Begründung, erfolgt die Festlegung auf den Standort an der Perlaser Straße. Mit dieser geänderten 

Darstellung übernimmt die Stadt ihre Steuerungsaufgabe hinsichtlich der kommunalen städtebaulichen Ent-

wicklung zur Erfüllung ihrer zentralörtlichen Grundversorgungsfunktion. Die konkret zulässigen Nutzungen 

sowie die mögliche Verkaufsfläche sind im Rahmen einer konkreten Verträglichkeitsuntersuchung in Ver-

bindung mit der erforderlichen verbindlichen Bauleitplanung (Bebauungsplan) zu prüfen.  

Entsprechend der Planungsabsicht, die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Entwicklung eines groß-

flächigen Einzelhandelsbetriebes zu schaffen, war zu prüfen, welche Art der Nutzung darzustellen ist. Da 

es sich bei großflächigen Einzelhandelsunternehmen um eine bauliche Nutzung handelt, ist die Darstellung 

einer Baufläche erforderlich. Ausgehend von der Baunutzungsverordnung sind großflächige Einzelhandels-

betriebe mit einer Verkaufsfläche von > 800 m² regelmäßig als sonstiges Sondergebiet gem. § 11 Abs. 2 
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BauNVO darzustellen. Um die Auswirkungen von Sondergebieten erfassen zu können, ist dabei ergänzend 

die Art der Nutzung anzugeben. Damit wird im vorliegenden Fall sichergestellt, dass die bauliche Nutzung 

nur Anlagen und Einrichtungen umfasst, die zu einem großflächigen Einzelhandelsunternehmen mit einem 

nahversorgungsrelevanten Sortiment gehören. Eine anderweitige bauliche Nutzung, z. B. als Gewerbe-

standort, ist nicht geplant und entsprechend den vorgesehenen Darstellungen auch nicht zulässig.  

Damit wird die Zielrichtung des Sondergebietes festgelegt. Die nordöstlich an das Sondergebiet angrenzen-

den Flächen bis zur Staatsstraße 299 sollen den naturschutzrechtlichen und –fachlichen Kompensations-

maßnahmen vorbehalten bleiben. Hierzu gehört auch die Offenlegung des im Änderungsbereich verrohrten 

Baches.  

Der Änderungsbereich umfasst eine Fläche von 3,21 ha, von denen 2,16ha (= 67,3 %) als Sondergebiets-

fläche und 1,05 ha (32,7 %) als Fläche für die Landwirtschaft mit einer teilweise ergänzenden Darstellung 

einer Fläche zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft dargestellt werden.  

Im laufenden Planverfahren wurde eine Planungsabsicht bekannt, im Bereich des bestehenden Norma-

Marktes an der Perlaser Straße einen Lebensmittel-Vollsortimenter zu errichten (vorliegende Bauvoran-

frage). Damit wäre einerseits die angestrebte grundlegende Versorgung im Lebensmittlebereich gesichert, 

andererseits würde damit die Chance auf die Ansiedlung eines Drogeriefachmarktes stark abnehmen. Da 

am Standort Norma keine ausreichende Fläche sowohl für den Lebensmittelmarkt als auch den Drogerie-

fachmarkt zur Verfügung steht, wäre die kombinierte Ansiedlung beider Märkte nicht mehr möglich. Da ein 

isoliert liegender Drogeriefachmarkt heute zudem weitgehend nicht mehr marktfähig ist, muss davon aus-

gegangen werden, dass sich bei Umsetzung des Norma-Standortes kein Drogeriemarkt in Treuen ansiedeln 

würde. Zudem wäre bei einem Verzicht auf die Entwicklung des Sondergebietes “Einzelhandel An der Per-

laser Straße“ die Verlagerung des LIDL-Marktes nicht mehr möglich, so dass der derzeitige Standort des 

LIDL-Marktes nicht für die dringend benötigen Parkplätze der Fa. Vowalon zur Verfügung gestellt werden 

könnten. Da die Ansiedlung eines Drogeriefachmarktes und die Verlagerung des LIDL-Marktes neben der 

Ansiedlung eines Lebensmittelvollsortimenters im städtebaulichen Interesse der Stadt Treuen liegen, wird 

an der vorliegenden Planung der FNP-Änderung als Voraussetzung für eine umfassende Entwicklung an 

der Perlaser Straße festgehalten.  

2.3 Sonstige Belange 

Belange der Landwirtschaft 

Ausgehend von der Realnutzung führt die Änderung des Flächennutzungsplanes zu einer erstmaligen bau-

lichen Inanspruchnahme bisher landwirtschaftlich genutzter Flächen. Gem. § 1a Abs. 2 BauGB soll Land-

wirtschaftsfläche nur im notwendigen Umfang für eine bauliche Nutzung zur Verfügung gestellt werden. 

Ausgehend von der Standortalternativenprüfung (Anlage 1) stehen in dem im Zusammenhang bebauten 

Bereich keine freien Flächen im erforderlichen Umfang für einen großflächigen Einzelhandelsbetrieb mit 

den ergänzenden Einzelhandelsbetrieben (Drogist, LIDL-Verlagerung) zu Verfügung. Um dennoch seiner 

zentralörtlichen Grundversorgungsfunktion und der Versorgung der Bevölkerung mit einem Vollsortiment im 

Lebensmittelbereich gerecht zu werden, sollen bisherige Landwirtschaftsflächen für den großflächigen Ein-

zelhandel zur Verfügung gestellt werden. Dabei wurde im Rahmen der Planungsoptimierung der Flächen-

bedarf reduziert. Die für die naturschutzrechtlichen Kompensationsmaßnahmen vorgesehenen Flächen 

bleiben als Landwirtschaftsfläche erhalten. 

Belange der Forstwirtschaft 

Forstflächen sind von der Änderung des Flächennutzungsplanes im Änderungsbereich nicht betroffen. 
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Belange der Denkmalpflege 

Bodendenkmale, archäologische Bodenfunde bzw. Kulturdenkmale sind für das Gebiet nicht bekannt. So-

fern Bodenfunde auftreten, wird auf die allgemein verbindliche Meldepflicht hingewiesen.  

Belange des Immissionsschutzes 

Im Rahmen der Beteiligungsverfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes wurde auf potenzielle im-

missionsschutzrechtliche Nutzungskonflikte hingewiesen. In Verbindung mit dem parallel in Aufstellung be-

findlichen Bebauungsplan Sondergebiet “Einzelhandel An der Perlaser Straße“ wurde in einem Schall-

schutzgutachten nachgewiesen, dass mit reglementierenden Festsetzungen zum Schallschutz eine Verein-

barkeit der angestrebten Sondergebietsnutzung mit der angrenzenden Wohnnutzung möglich ist und damit 

auch dem Optimierungsgebot des § 50 BImSchG entsprochen wird. 

Belange von Ver- und Entsorgungsträgern 

Der Änderungsbereich ist über die Perlaser Straße verkehrstechnisch erschlossen. Das anfallende 

Schmutzwasser dem Kanalnetz des Zweckverbandes Wasser und Abwasser Vogtland zugeführt werden. 

Das Niederschlagswasser kann gedrosselt in den durch das Plangebiet verlaufenden zu renaturierenden 

Bachlauf eingeleitet werden, da eine Versickerung aufgrund der Bodenverhältnisse nur sehr begrenzt mög-

lich ist. Die Energieversorgung ist aus dem vorhandenen Netz möglich. Ausgehend von den o. g. Angaben 

ist eine Ver- und Entsorgung des Änderungsbereiches möglich.  

3 Umweltbericht 

Die Änderung des Flächennutzungsplanes "Treuen" wird nach den Vorgaben des Baugesetzbuches in der 

Fassung vom 3. November 2017 erarbeitet, so dass die Gemeinden im Änderungsverfahren eine Umwelt-

prüfung durchzuführen haben. Das Ergebnis dieser Umweltprüfung wird im Umweltbericht dokumentiert, 

der Bestandteil der Begründung zur Änderung des Flächennutzungsplanes wird. Der Umweltbericht enthält 

dabei das Abwägungsmaterial im Hinblick auf die Umweltbelange i. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB. Die 

inhaltlichen Vorgaben des Umweltberichtes sind in der Anlage 1 zum BauGB geregelt. Eine weitere inhalt-

liche Konkretisierung zum Umfang sowie zum Detaillierungsgrad der Umweltprüfung kann sich aus den 

Stellungnahmen mit Bezug zu den Umweltbelangen der frühzeitigen Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 1 

BauGB sowie der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung ergeben. Der Gesetzgeber hat dabei vorgegeben, 

dass der Umweltbericht nur die Inhalte und den Detaillierungsgrad umfassen muss, der nach allgemein 

anerkannten Prüfungsmethoden angemessen ist. Zudem hat sich der Detaillierungsgrad an die Inhalte des 

Bauleitplanes, hier der Flächennutzungsplanänderung als vorbereitende Bauleitplanung anzupassen.  

Ein gesonderter Scoping-Termin zur Festlegung weiterer Inhalte des Umweltberichtes bzw. zum Detaillie-

rungsgrad des Umweltberichtes wurde nicht durchgeführt. Vielmehr erfolgte eine entsprechende Abfrage 

im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB.  

3.1 Kurzdarstellung des Inhaltes und der wichtigsten Ziele der Änderung des  
 Flächennutzungsplanes 

Die Änderung des Flächennutzungsplanes umfasst eine geänderte Darstellung für den Bereich des in Auf-

stellung befindlichen Bebauungsplanes “Einzelhandel An der Perlaser Straße“ im Nordosten von Treuen. 

Es handelt sich dabei um den folgenden Änderungsbereich: 
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Geänderte Nutzung-Ge-
samtfläche 

Bisherige Darstellung Darstellung gem. Änderung 

Änderungsbereich westlich 
der Perlaser Straße  

Im rechtswirksamen Flächennutzungs-
plan der Stadt Treuen ist der Änderungs-
bereich zum überwiegenden Teil als Flä-
che für die Landwirtschaft gem. § 5 Abs. 
2 Nr. 9a BauGB dargestellt.  

Im Süden des Änderungsbereiches sind 
eine Grünfläche mit der Zweckbestim-
mung Dauerkleingärten gem. § 5 Abs. 2 
Nr. 5 BauGB sowie im geringen Umfang 
eine Wohnbaufläche dargestellt.  

Sondergebiet mit Zweckbestimmung: 
großflächiger Einzelhandel mit einem 
nahversorgungsrelevanten Sortiment 
gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB sowie nord-
östlich anschließend eine Fläche für die 
Landwirtschaft gem. § 5 Abs. 2 Nr. 9 teil-
weise. V. m. einer Fläche für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft 
gem. § 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB sowie ei-
ner Wasserflächen § 5 Abs. 2 Nr. 7 
BauGB. 

3.2 Ziele des Umweltschutzes – Umweltqualitätsziele nach Fachgesetzen und Fach-
 plänen 

Im Umweltbericht hat eine Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten 

Ziele des Umweltschutzes, die für den Bauleitplan von Bedeutung sind (s. Pkt. 1b der Anlage 1 zum BauGB) 

zu erfolgen. Des Weiteren ist darzulegen, wie diese Ziele in der Planung berücksichtigt wurden. 

Im Rahmen der Änderung des Flächennutzungsplanes mit seinen geänderten Darstellungen für die o. g. 

Fläche sowie dem weiten Spektrum des Umweltschutzes ist eine Vielzahl an Gesetzen zu beachten. Heute 

finden sich Ziele des Umweltschutzes nicht nur in den einschlägigen Fachgesetzen, wie dem Bundesnatur-

schutzgesetz, dem Sächsischen Naturschutzgesetz, dem Sächsischen Wassergesetz oder dem Bundes-

Bodenschutzgesetz, sondern auch in fast allen anderen Gesetzen wie z.B. dem Baugesetzbuch und im 

Sächsischen Straßengesetz. Zudem gehören zu den Umweltqualitätszielen sowohl allgemeine Grundsätze 

als auch konkrete Zielvorgaben. 

Allgemeine Grundsätze sind z. B. 

„Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesund-

heit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesie-

delten Bereich nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze so zu schützen, dass  

1. die biologische Vielfalt, 

2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes einschließlich der Regenerationsfähigkeit 

und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 

3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer 

gesichert sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit erforderlich, die Wie-

derherstellung von Natur und Landschaft (allgemeiner Grundsatz).“ (§ 1 Abs. 1 BNatSchG)  

und 

„Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden“ (§ 1a Abs. 2 BauGB) 

sowie der Planungsgrundsatz zur Einhaltung der schalltechnischen Orientierungswerte. 

Aus den o. g. Gründen ist keine abschließende Zusammenstellung der vorliegenden Umweltqualitätsziele 

in den Fachgesetzen möglich. Sie würde zudem den Umweltbericht überlasten. Im Folgenden werden daher 

die wesentlichen Qualitätsziele aufgeführt, die im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung zu beachten 

sind. Es wird des Weiteren angegeben, wie diese im Rahmen der vorliegenden Planung berücksichtigt 

wurden. 
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Umweltqualitätsziel Art und Weise der Berücksichtigung im Änderungs-
verfahren des Flächennutzungsplanes "Stadt 
Treuen" 

Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umge-
gangen werden, dabei sind zur Verringerung der zusätz-
lichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nut-
zungen die Möglichkeiten ... durch Wiedernutzbarma-
chung von Flächen, Nachverdichtungen und andere 
Maßnahmen der Innenverdichtung zu nutzen [Boden-
schutzklausel] (§ 1a Abs. 2 BauGB) 

- Reduzierung der Flächeninanspruchnahme auf den 
südwestlichen Teil des Plangebietes  

 

Gemäß § 6 Abs. 2 WHG sind nicht naturnah ausgebaute 
Gewässer so weit wie möglich wieder in einen naturna-
hen Zustand zurückzuführen 

- Darstellung des bisher verrohrten Baches als Renatu-
rierung von Fließgewässern (offener Bach) 

3.3 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen  

3.3.1 Bestandsbeschreibung und -bewertung des Umweltzustandes 

Naturräumliche Gliederung 

Das Änderungsbereich gehört zum Teilraum Nord- und Ostvogtland und damit zum Naturraum Vogtland 

(REGIONALER PLANUNGSVERBAND SÜDWESTSACHSEN 2008a). Im Vogtland dominieren Hochflächen mit ein-

gestreuten flachen Schwellen und gesteinsbedingten Kleinkuppenlandschaften sowie meist weitständigen, 

tief eingeschnittenen Haupttälern. Hauptgesteinsarten sind Ton- und Schluffschiefer, Konglomerate, Grau-

wacken, Phyllite sowie im Raum Bad Brambach Glimmerschiefer, die durch Diabase und intrusive Granit-

massive durchragt werden (REGIONALER PLANUNGSVERBAND SÜDWESTSACHSEN 2008a).  

Aufgrund von Leewirkungen sind mit Ausnahme der höheren Lagen am Erzgebirgsrand und im Elsterge-

birge vergleichsweise geringe Niederschlagsmengen - vielfach unter 700 mm - zu verzeichnen (REGIONALER 

PLANUNGSVERBAND SÜDWESTSACHSEN 2008a). 

Im Vogtland herrschen überwiegend lehmige bis tonige Verwitterungsböden mäßiger Bodengüte vor, die 

ein geringes Versickerungsvermögen aufweisen. Während bei trockener Witterung die Bodenwasserreser-

ven schnell erschöpft sind, führt starke Niederschlagstätigkeit zu hohem Oberflächenabfluss und damit ver-

bundener Erosion vor allem in stärker geneigten Lagen (REGIONALER PLANUNGSVERBAND SÜDWESTSACHSEN 

2008a).  

Mensch 

Gegenwärtig erfolgt sowohl innerhalb des Änderungsbereiches als auch in der näheren Umgebung über-

wiegend eine landwirtschaftliche Nutzung. Im südwestlichen Umfeld liegen Siedlungsflächen mit Wohn- und 

Freizeitnutzung und Handelseinrichtungen (Einkaufsmarkt). Im Osten und Norden grenzen an die Ände-

rungsbereich Staatstraßen (S 298, S 299). 

Auf Grund der gegenwärtigen Nutzung ergeben sich keine Hinweise auf Umweltfaktoren, die sich auf die 

Gesundheit und das Wohlbefinden der in den nächst liegenden Gebieten lebenden und arbeitenden Men-

schen auswirken. 

Nutzungsstruktur / Arten und Biotope / Biologische Vielfalt / Standorteigenschaften 

Die gegenwärtige Flächennutzung spiegelt die naturräumlichen Gegebenheiten und die daraus resultieren-

den Standortverhältnisse im Planungsraum wieder. Die Fläche des Änderungsbereiches fast ausschließlich 

Ackerland, welches sich zum überwiegenden Teil in einer nordostexponierten Neigung befindet. In den 

Randbereichen der Ackerflächen liegen ruderale Grassäume. Im nördlichen Änderungsbereich befindet sich 
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eine in West-Ost-Richtung verlaufende Senke mit einem verrohrten Bach. Dieser bindet in den Lämmels-

bach ein, welcher ca. 300 m östlich des Änderungsbereiches in Richtung Süden fließt. Die genannte Senke 

ist Teil einer erosionsgefährdeten Ablaufbahn (LRA Vogtlandkreis 2021a).  

  

Abbildung 6: Blick über das Änderungsbereich in Rich-

 tung Nordosten 

Abbildung 7: Blick aus nördlicher Richtung über den 

 Änderungsbereich 

Das Untersuchungsgebiet befindet sich im hydrogeologischen Teilraum „Ostthüringischer-fränkischer-vogt-

ländischer Synklinalbereich“ (BGR 2016). Dieser ist gekennzeichnet durch paläozoische Festgesteins-

Grundwassergeringleiter (Kluft-Grundwassergeringleiter) mit überwiegend geringer bis sehr geringer 

Durchlässigkeit und silikatischem (teilweise silikatisch/karbonatischem) Gesteinschemismus. Im hydrologi-

schen Teilraum liegen keine mächtigen bindigen Deckschichten vor. 

In den vorhandenen quartären Ablagerungen (Hangschutt, Bachkies bzw. -sand) ist eine überwiegend tem-

poräre Grundwasserführung (oberflächennaher Porengrundwasserleiter) zu erwarten. Das oberflächennah 

abfließende Grundwasser entwässert den morphologischen Verhältnissen entsprechend in den Lämmels-

bach (LfLUG 2021). 

Der vorherrschende Leitbodentyp im Änderungsbereich ist gemäß der digitalen Bodenkarte 1:50.000 

(SMUL 2020a) überwiegend Braunerde aus periglaziärem Grus führendem Lehm flach über periglaziärem 

Grussand (Tonschiefer; metamorphe Festgesteine). Es handelt sich um Boden aus periglaziären Lagen 

über tiefem Fest- oder Lockergestein bei sehr schwach vernässten, frischen bis mäßig frischen, schwach 

sauren und basenarmen Standortbedingungen. Im Bereich der Bachsenke kommt Kolluvisol-Pseudogley 

aus umgelagertem Lehm (Kolluviallehm, Tonschiefer) über umgelagertem Ton (Kolluvialton, Tonschiefer) 

vor. Dieser Boden aus kolluvialen Sedimenten ist mittel vernässt, bei mäßig feuchten bis wechselfeuchten, 

mittel sauren und basenarmen Standortbedingungen. Der südliche, siedlungsnahe Bereich wird durch Hor-

tisole über Parabraunerde-Pseudogley aus gemischtem Grus führendem Lehm über periglaziärem Grus 

führendem Schluff geprägt. Dieser terrestrische anthropogene Boden aus anthropogenem Skelett führen-

dem Schluff über grusführendem Schluff ist schwach vernässt, bei frischen bis mäßig frischen, sehr 

schwach alkalisch und basenreichen Bedingungen. Die folgende Tabelle 1 fasst die natürlichen Bodenfunk-

tionen der Böden im Plangebiet zusammen. Die im Plangebiet vorkommenden anthropogenen und natürli-

chen Böden weisen keine extremen oder selten vorkommenden Standorteigenschaften auf, so dass von 

keinem besonderen Standortpotenzial für Pflanzengesellschaften auszugehen ist. 
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Tabelle 1: Natürliche Bodenfunktionen der Böden im Plangebiet (SMUL 2020a) 

Leitbodentyp Natürliche Bo-
denfruchtbarkeit 

Filter- und Puffer 
für Schadstoffe 

Wasserspei-
chervermögen 

Erodierbarkeit 
des Bodens 

Braunerde aus periglaziärem grus- 
führendem Schluff flach über peri-
glaziärem Sandgrus 

mittel mittel mittel mittel 

Kolluvisol-Pseudogley aus umgela-
gertem Ton über umgelagertem 
Lehm 

sehr hoch hoch sehr hoch mittel 

Hortisol über Parabraunerde-Pseu-
dogley aus gemischtem grusführen-
dem Lehm über periglaziärem grus-
führendem Schluff 

hoch hoch mittel mittel 

 

Die in der Stellungnahme des Landratsamtes vom 15.02.2021 zum Vorentwurf des Bebauungsplanes an-

gegebene, das Plangebiet querende erosionsgefährdete Ablaufbahn wurde durch die Rücknahme der über-

baubaren Flächen sowie die Renaturierung des Bachlaufes berücksichtigt. Somit ist von keiner ergänzen-

den Behinderung des Niederschlagswasserabflusses in Folge des Vorhabens auszugehen.  

Der Änderungsbereich stellt mit der Ackerfläche eine Kaltluftproduktionsfläche dar. Regional bedeutsame 

Kaltluft- und Frischluftabflussbahnen liegen im Gebiet nicht vor (REGIONALER PLANUNGSVERBAND 

SÜDWESTSACHSEN 2008a). Beeinträchtigungen durch Emissionen in der Luft bestehen durch den Stra-

ßenverkehr auf den angrenzenden Staatsstraßen. 

Die Landschaft weist im Umfeld des Änderungsbereiches eine geringe landschaftliche Erlebniswirksamkeit 

auf (REGIONALER PLANUNGSVERBAND SÜDWESTSACHSEN 2008b). Es dominieren neben den mar-

kanten, teilweise in Dammlage geführten Staatsstraßen offene landwirtschaftliche Nutzflächen, die großflä-

chig als Ackerland genutzt werden. Eingestreut finden sich kleine Gehölzgruppen. Die Landschaft ist flach 

gewellt. Im weiteren Umfeld befinden sich bewaldete Höhenrücken. 

Vorbelastungen: Insgesamt weist der Änderungsbereich Vorbelastungen des Naturhaushaltes durch die 

intensive Ackernutzung auf. Diese umfassen eine verarmte Biozönose, Nährstoffeinträge aus der Landwirt-

schaft in das Grundwasser, die Verrohrung eines natürlichen Oberflächengewässers und Einschränkungen 

der Naturnähe der Böden. Zudem wurde zur Anlage der angrenzenden Staatsstraßen sowie für die Verroh-

rung des Bachlaufs in das ursprüngliche Bodengefüge eingegriffen. 

3.3.2 Prognose bei Nichtdurchführung des Planes (Status-quo-Prognose) 

Im Umweltbericht sind Angaben zu den prognostizierten Umweltauswirkungen bei Nichtdurchführung der 

Planungen (Status-quo-Prognose) zu machen. Dabei geht es nicht um die Beschreibung theoretischer Po-

tenziale, sondern um die nach den tatsächlichen und rechtlichen Gegebenheiten zu erwartenden Entwick-

lungen auf der Grundlage der tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse. 

Im Rahmen der Status-quo-Prognose ist auch weiterhin von einer weitgehend landwirtschaftlichen Nutzung 

der Fläche auszugehen. Vorhaben innerhalb des Geltungsbereiches sind nach den Vorschriften des § 35 

BauGB zu beurteilten. 

3.3.3 Prognose der Umweltauswirkungen bei Durchführung der Änderung des  
 Flächennutzungsplanes 

Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 

zukünftige Art der Bodennutzung geschaffen. Im überwiegenden Änderungsbereich erfolgt die Darstellung 

eines Sondergebiets für großflächigen Einzelhandel auf bisher ackerbaulich genutzten Flächen. Der nördli-
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che Teil des Änderungsbereiches umfasst Flächen für die Landwirtschaft, welche als Flächen für Maßnah-

men zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft zu Extensivgrünland 

entwickelt werden sollen. Zudem erfolgt eine Darstellung zur Renaturierung von Fließgewässern für die 

Offenlegung des verrohrten Bachabschnittes. 

Bei Umsetzung der angestrebten Nutzung ergeben sich im Einzelnen folgende Umweltauswirkungen bezo-

gen auf den derzeitigen bzw. den planungsrechtlichen Zustand: 

 

 

Umweltauswirkungen gegenüber dem  

Ist-Zustand Planungsrechtlichen Zustand 

Schutzgut Bo-
den 

Infolge einer Überbauung im Sondergebiet wird 
der Boden im vorliegenden Ackerland mit seinen 
vielfältigen Funktionen vollständig zerstört (Gelän-
deprofilierung, Überbauung, Versiegelung).  

Dagegen ist von einer fortlaufenden Bodenent-
wicklung in der Fläche für die Landwirtschaft i. v. 
m. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft in 
Folge der extensiven Grünlandnutzung auszuge-
hen  

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan 
der Stadt Treuen ist der Änderungsbereich 
zum überwiegenden Teil als „Landwirt-
schaftsfläche“ dargestellt. Ein rechtskräfti-
ger Bebauungsplan liegt nicht vor. Die po-
tentiellen Auswirkungen der Planänderung 
entsprechen somit der gegenwärtigen Bo-
dennutzung (s. Ist-Zustand) 

Schutzgut Flä-
che 

Entsprechend der Planungsabsicht zur Darstel-
lung eines Sondergebietes großflächiger Einzel-
handel ist für die Sondergebietsfläche von einer 
umfassenden Flächeninanspruchnahme ausge-
hen.  

entsprechend Ist-Zustand 

Schutzgut Was-
ser 

Im Sondergebiet großflächiger Einzelhandel resul-
tiert aus der zusätzlichen Versieglung eine ver-
minderte Grundwasserneubildung. 

Die Ableitung des im Sondergebiet anfallenden 
Niederschlagswassers erfolgt über ein Regen-
rückhaltebecken in den namenlosen Bach im 
nördlichen Plangebiet. Der Bach wird bei Umset-
zung der Planänderung offengelegt und gemäß § 
6 Abs. 2 WHG naturnah gestaltet. Durch die parti-
elle Offenlegung des Baches wird dessen Selbst-
reinigungsvermögen gestärkt. 

entsprechend Ist-Zustand 

Klima Die Umsetzung der Planänderung führt zu einer 
Verringerung einer Kaltluftentstehungsfläche, wo-
bei diese Reduzierung regional ohne Bedeutung 
ist. 

Es entstehen weitere Belastungen durch Luft-
schadstoffe (Abgase, Staub) durch das Sonderge-
biet und die Kunden- und Lieferfahrzeuge. 

entsprechend Ist-Zustand 

Arten und Bio-
tope 

Für das neu dargestellte Sondergebiet großflächi-
ger Einzelhandel werden landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen in Anspruch genommen, die eine 
geringe naturschutzfachliche Wertigkeit (Acker-
land) aufweisen und daher ein geringes Konflikt-
potenzial im Bereich Arten und Biotope haben. 
Eine Unterbrechung von Biotopverbundstrukturen 
liegt nicht vor. 

In den Flächen für die Landwirtschaft i. v. m. Maß-
nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft werden 
gegenüber der bestehenden Ackernutzung höher-
wertigere Biotoptypen entwickelt mit entsprechend 
positiven Auswirkungen auf die Flora und Fauna 
dieser Flächen. Die gegenwärtige Ackernutzung 
wird in eine extensive Grünlandnutzung geändert. 

entsprechend Ist-Zustand 
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Weiterhin erfolgt die Offenlegung und naturnahe 
Gestaltung des verrohrten Baches.  

Landschafts-
bild 

Die Auswirkungen auf das Landschaftsbild sind im 
Sondergebiet infolge einer großflächigen Bebau-
ung und Versiegelung der freien Landschaft mit 
einem mittleren bis hohen Konfliktpotential zu be-
werten. 

entsprechend Ist-Zustand 

 

Bei Umsetzung der Planung ist davon auszugehen, dass die rechtlichen und normativen Vorgaben zur 

Vermeidung von Emissionen sowie zum sparsamen Umgang mit Energie eingehalten werden. Dies betrifft 

auch den sachgerechten Umgang mit Abfall und Abwasser.  

3.3.4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten (Standortalternativenprüfung) 

Im Rahmen der Erstellung der Unterlagen zur Änderung des Flächennutzungsplanes wurde eine Standort-

alternativenprüfung durchgeführt, um die geeigneten Standorte für großflächige Einzelhandelsstandorte mit 

einem nahversorgungsrelevanten Sortiment zu ermitteln (Anlage 1). Der vorliegende Änderungsbereich 

wurde dabei als geeigneter Standort eingeordnet.  

Zur Umsetzung des Planungsziels ist gem. § 11 BauNVO nur die Darstellung eines Sondergebietes mög-

lich, da ein Kerngebiet aufgrund der Nutzungsstruktur im Umfeld des Änderungsbereichs nicht begründbar 

ist.  

3.3.5 Natura 2000-Gebiete (FFH-Gebiet / EU-Vogelschutzgebiet) 

Die naturschutzrechtlichen Planungen von FFH-Gebieten dienen dem Aufbau und dem Schutz des Euro-

päischen ökologischen Netzes „Natura 2000“, insbesondere dem Schutz der Gebiete von gemeinschaftli-

cher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzgebiete gemäß den Richtlinien 92/43/EWG (FFH-

Richtlinie) und 2009/147/EG (EG-Vogelschutzrichtlinie). 

Die nächsten zum Änderungsbereich befindlichen Natura 2000-Gebiete sind das FFH-Gebiet „Triebtalge-

biet“ (Nr. 5439-301) 2,5 km südwestlich sowie das FFH-Gebiet „Göltzschtal“ (Nr. 5339-303) ca. 3,5 km 

nördlich des Änderungsbereiches.  

Auf der Planungsebene des Flächennutzungsplanes ist zu prüfen, ob die geänderte Darstellung bei Umset-

zung zu einer Beeinträchtigung der Erhaltungsziele der Schutzgebiete führen kann. Hierbei ist neben dem 

eigentlichen Schutz auch ein Umgebungsschutz zu berücksichtigen.  

Da die Änderung des Flächennutzungsplanes weder eine Inanspruchnahme von Flächen innerhalb der 

FFH-Gebiete vorbereitet, noch indirekte Beeinträchtigungen der FFH-Gebiete in Folge einer Umsetzung der 

baulichen Entwicklung zu erwarten sind, ist von einer Vereinbarkeit der Darstellungen der Flächennutzungs-

planänderung mit den Erhaltungszielen der FFH-Gebiete auszugehen. 

3.3.6 Belange des Artenschutzes 

Die Abfrage in der zentralen Artdatenbank des Landes (SMUL 2020b) ergab keine Nachweise europarecht-

lich geschützter Arten (Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und europäische Vogelarten) für das Un-

tersuchungsgebiet. Spezielle faunistische oder floristische Erfassungen wurden für das Bebauungsplanver-

fahren in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde nicht durchgeführt. Die TÖB-Beteiligung und 

Offenlage im Rahmen der Entwurfsfassung des Bebauungsplans ergab ebenfalls keine Hinweise auf sel-

tene und / oder geschützte Arten im Plangebiet. Auf Grund der bestehenden intensiven Ackernutzung ist im 

Änderungsbereich auch nicht mit entsprechenden Arten zu rechnen. 
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3.3.7 Sonstige zu betrachtende Belange gem. Pkt. 2 b Nr. cc - hh der Anl. 1 zum BauGB 

Auswirkungen des Vorhabens hinsichtlich der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, 
Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen 
(cc) 

Bauphase: Für den Änderungsbereich wird eine Nutzung als Sondergebiet dargestellt. Im Zuge der erfor-

derlichen Erschließungsarbeiten sowie der Errichtung der Baukörper ist mit erhöhten Schadstoff- (Baufahr-

zeuge) und Lärmemissionen (eigentliche Bautätigkeit) zu rechnen. Mit dem Vorhaben sind keine erhöhten 

Wärme- und Strahlungsemissionen verbunden. Erschütterungen (Rammung) und optische Emissionen sind 

dagegen nicht auszuschließen. 

Betriebsphase: Während der Betriebsphase können die Einzelhandelsunternehmen zu erhöhten Lärmbe-

lastungen und optischen Emissionen (Lichtwerbeanlagen) führen. Beeinträchtigungen für Menschen und 

Tiere durch visuelle Wirkungen und Lärm sind daher nicht auszuschließen. 

Auswirkungen des Vorhabens hinsichtlich der Art und der Menge der erzeugten Abfälle und ihrer 
Beseitigung und Verwertung 

Bau- und Betriebsphase: Während der Bauphase ist mit unterschiedlichen Abfallarten zu rechnen. Im Rah-

men der Geländevorbereitung sowie von Gründungsarbeiten fällt Material an, das vorwiegend zur Gelän-

deregulierung im Plangebiet genutzt werden soll. Im Rahmen der Hochbauarbeiten ist mit Resten von Ver-

packungs- und Baumaterial zu rechnen. In der Betriebsphase ist fortlaufend von Verpackungsabfall sowie 

überschüssigen Lebensmitteln auszugehen. 

Auswirkungen des Vorhabens hinsichtlich der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kultu-
relle Erbe oder die Umwelt (zum Beispiel durch Unfälle und Katastrophen) 

Bau- und Betriebsphase: Für den Änderungsbereich wird eine Nutzung als Sondergebiet für großflächigen 

Einzelhandel dargestellt, die regelmäßig mit Lärmemissionen und damit mit Beeinträchtigungen für den 

Menschen verbunden sind. Es wird davon ausgegangen, dass während der Bau- und der Betriebsphase 

die rechtlichen und normativen Vorgaben und Regelungen zum Schutz des Menschen und der Umwelt 

eingehalten werden, so dass keine Beeinträchtigung oder Gefährdung der Menschen und ihrer Gesundheit 

begründet wird. Zudem ist eine zum Schutz der angrenzenden Wohn- und Freizeitnutzung (Kleingärten) in 

der verbindlichen Bauleitplanung eine Schallschutzprogose zu erstellen. 

Da keine Kulturdenkmale für den Änderungsbereich bekannt sind oder archäologische Funde vorliegen, ist 

von keiner Gefährdung des kulturellen Erbes auszugehen. 

Kumulierung mit den Auswirkungen vom Vorhaben benachbarter Plangebiete hinsichtlich von Ge-
bieten mit spezieller Umweltrelevanz oder auf die Nutzung von natürlichen Ressourcen 

Bau- und Betriebsphase: Im Änderungsbereich oder im Umfeld sind keine Gebiete mit spezieller Umweltre-

levanz vorhanden. Zudem sind keine Vorhaben oder Planungen im weiteren Umfeld bekannt, die bei der 

vorliegenden Planung hinsichtlich der Auswirkungen von Natur und Landschaft mit zu berücksichtigen wä-

ren. Eine Kumulierung von Wirkfaktoren unterschiedlicher Vorhaben ist daher auszuschließen. 

Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf das Klima (z. B. Art und Ausmaß der Treibhaus-
gasemissionen) und der Anfälligkeit gegenüber den Folgen des Klimawandels 

Bau- und Betriebsphase: Während der Bauphase sind keine über den Einsatz der Bautechnik hinausge-

henden Treibhausgasemissionen zu erwarten. In der Betriebsphase werden je nach verwendeter Heiz- und 

Kühltechnik Treibhausgase emittiert. Folgen in Form von Überschwemmungen oder Windbruch, wie z. B. 

auf den Klimawandel zurückzuführende Starkniederschlagsereignissen, sind nicht zu erwarten, da anfallen-

des Niederschlagswasser ordnungsgemäß beseitigt wird und zu angrenzendem Wald der erforderliche Ab-

stand eingehalten wird. 
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Auswirkungen des Vorhabens entsprechend den eingesetzten Techniken und Stoffen 

Bau- und Betriebsphase: Im Rahmen der Baurechtschaffung ist es nicht möglich, die zum Einsatz kommen-

den Techniken und Stoffe festzusetzen. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass ausschließlich 

zugelassene Baustoffe und Techniken zum Einsatz kommen. 

3.3.8 Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich (Eingriffs- / Aus-
 gleichsbilanzierung) 

Im Flächennutzungsplan wird die weitere Entwicklung der Bodennutzung in den Kommunen des Flächen-

nutzungsplanes vorbereitet. Die mit Hilfe des Flächennutzungsplanes geschaffenen Planungsvorausset-

zungen bereiten auch Eingriffe in Natur und Landschaft i. S. d. §§ 15 ff. BNatSchG vor. Die dafür erforder-

lichen Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen sind gem. § 1a Abs. 3 BauGB in der Planung zu berücksichti-

gen.  

Da das Änderungsverfahren des Flächennutzungsplanes ergänzend zur Aufstellung des Bebauungsplanes 

erfolgt, kann die vorliegende naturschutzrechtliche Eingriffs-/Ausgleichsbewertung des Bebauungsplanes 

auch dem Änderungsverfahren zu Grunde gelegt werden.  

Die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung des Bebauungsplanes zeigt, dass das Vorhaben eines Sondergebie-

tes für großflächigen Einzelhandel i. V. m. einer extensiven Nutzung der Flächen für die Landwirtschaft und 

der Gewässerrenaturierung mit Ufergehölzen und dem Pflanzgebot in den Sondergebiets- und Grünflächen 

zu einem Wertausgleich im Plangebiet führt. Demnach sind für das Vorhaben keine ergänzenden externen 

naturschutzrechtlichen Kompensationsmaßnahmen erforderlich. Dabei werden v. a. mit der Anlage von Ge-

hölzstrukturen auch die Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes gemindert. 

3.4 Darstellung der Methodik 

Entsprechend der Aufgabenstellung des Flächennutzungsplanes als Plan zur Darstellung der Bodennut-

zung in den Grundzügen, erfolgte die Ermittlung und Darstellung der Auswirkungen auf die Umwelt ebenfalls 

nur in den Grundzügen. Auf der Grundlage einer Ortsbegehung wurde die Bestandsbeschreibung und -

bewertung verbal-argumentativ erarbeitet.  

3.5 Geplante Überwachungsmaßnahmen 

Der Flächennutzungsplan und damit auch seine Änderung als vorbereitende Bauleitplanung führt im We-

sentlichen zu keinen direkten Nutzungsänderungen und erfordert damit auch keine Überwachungsmetho-

den zur Erfassung erheblicher Auswirkungen auf die Umwelt bei Umsetzung des Flächennutzungsplans. 

Die konkreten Überwachungsmaßnahmen werden im Rahmen der Abschichtung in nachgeordneten Ver-

fahren (Bebauungsplan) benannt.  

Die Stadt Treuen wird in den Folgejahren prüfen, inwieweit die der Planung zugrunde liegenden Annahmen 

und Prognosen eintreten oder ob ggf. Änderungen der Planung erforderlich werden, um auf überholte An-

forderungen und Entwicklungen reagieren zu können.  

Die Stadt Treuen muss durch entsprechende planungsrechtliche Festsetzungen zudem sicherstellen, dass 

die Vorgaben des Flächennutzungsplanes mit seiner Änderung in der verbindlichen Bauleitplanung umge-

setzt werden. Zudem ist zu gewährleisten, dass sich auch andere Planungsträger an die Darstellungen im 

Flächennutzungsplan halten, um negative Auswirkungen auf die Umwelt zu vermeiden. Hierbei handelt es 

sich jedoch um ohnehin geltende Rechtsvorschriften (§§ 7 und 8 BauGB), die keine gesonderten Überwa-

chungsmethoden erfordern. 
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3.6 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Die Stadt Treuen führt gegenwärtig das Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes. Ziel der 

Planänderung ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Entwicklung eines Sonder-

gebietes für großflächigen Einzelhandel. Da das Gebiet bisher als Fläche für die Landwirtschaft und für 

Grünflächen mit der Zweckbestimmung Dauerkleingärten dargestellt war, ist der Flächennutzungsplan par-

tiell zu ändern. 

Ausgehend von den o. g. Angaben umfasst das Verfahren eine Änderungsfläche im Bereich einer Acker-

fläche nordöstlich von Treuen. Durch die intensive Ackernutzung weist der Änderungsbereich Vorbelastun-

gen des Naturhaushaltes auf. Diese umfassen eine verarmte Biozönose, Nährstoffeinträge aus der Land-

wirtschaft in das Grundwasser, die Verrohrung eines natürlichen Oberflächengewässers und Einschränkun-

gen der Naturnähe der Böden.  

Im Änderungsbereich befinden sich keine Schutzgebiete oder -objekte nach Fachgesetzen. Die Änderun-

gen führen zu keinen Beeinträchtigungen von Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiete) 

und der Europäischen Vogelschutzgebiete.  

Eine Nutzung als Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel führt vor allem durch die Versiegelung, die 

erforderliche Geländeprofilierung und Überbauung zu einer nahezu vollständigen Zerstörung der Boden-

funktionen sowie infolgedessen zu einer verminderten Grundwasserneubildung. Beim vorhandenen Acker-

land handelt es sich um einen Eingriff in einen Biotoptyp von sehr geringer naturschutzfachlicher Wertigkeit. 

Somit sind Konflikte mit sehr geringer Bedeutung im Schutzgut Biotoptypen, Tiere und Pflanzen durch das 

Vorhaben zu erwarten. Die Auswirkungen auf das Landschaftsbild sind infolge einer großflächigen Bebau-

ung und Versiegelung der freien Landschaft und der bestehenden Fernwirkung mit einem mittleren bis ho-

hen Konfliktpotential zu bewerten. Die Auswirkungen auf das Klimapotential beschränken sich auf die stan-

dörtlichen Bedingungen. 

Andererseits führen die ebenfalls dargestellten Kompensationsmaßnahmen im Änderungsbereich zu einem 

ausreichenden Ausgleich für die Eingriffe in Natur und Landschaft.  
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